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Text 

Leistungsprämie 

§ 76. (1) Den Vertragsbediensteten der Entlohnungsschemata v oder h können jederzeit widerrufbare 
Leistungsprämien gezahlt werden. 

(2) Der unmittelbar mit der Fachaufsicht betraute Vorgesetzte kann in engem zeitlichem 
Zusammenhang mit der Erbringung einer besonderen Leistung durch den Vertragsbediensteten und unter 
Bedachtnahme auf dessen Leistungsbereitschaft im Rahmen der ihm für Leistungsprämien zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mittel eine Leistungsprämie geben. 

(3) Die Summe der in einem Kalenderjahr dem Vertragsbediensteten zuerkannten Leistungsprämien 
darf nicht niedriger als 10% und nicht höher als 50% des ihm gebührenden Monatsentgeltes 
einschließlich allfälliger Zulagen sein. 

(4) Eine Leistungsprämie für den Vorgesetzten darf nicht aus den ihm für seine Mitarbeiter zur 
Verfügung stehenden finanziellen Mitteln gegeben werden. 

(5) Für die Leistungsprämie sind alljährlich 0,25% der Entgeltsumme (Monatsentgelte, Zulagen und 
Sonderzahlungen) der Vertragsbediensteten der Entlohnungsschemata v und h bereitzustellen. Diese 
finanziellen Mittel sind auf die einzelnen Dienststellen oder Teile von Dienststellen entsprechend ihren 
Personalständen an Vertragsbediensteten der Entlohnungsschemata v und h aufzuteilen und den 
Fachvorgesetzten anteilig zur Vergabe von Leistungsprämien zur Verfügung zu stellen. 


